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DIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.

Nächster Erscheinungstermin der Sonder-
seite „VN Recht“ ist am 25. November 2006. 
Anzeigen beratung: Georg Flatz, Tel. 05572 
501-114, E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Basiszinssatz: Der Basiszinssatz ist Bezugsgröße 
u. a. für die gesetzlichen Verzugszinsen und wird 
zweimal jährlich (30. Juni und 31. Dezember) geän-
dert. Die aktuelle Höhe des Basiszinssatzes ist unter 
www.oenb.at abrufbar.
Baugrundrisiko: Das ist das Risiko bei einem Bau-
vorhaben, dass die geologischen und hydrologischen 
Beschaffenheiten eines Baugrundes nicht mit den 
Erwartungen übereinstimmen, sowie die sich daraus 
ergebende Gefahr einer Verlängerung der Bauzeit 
oder von Mängeln am Bauwerk. Das Baugrundrisiko 
fällt in die Sphäre des Bauherrn, der Bauunterneh-
mer kann allfällige Mehraufwände vom Bauherrn 
verlangen. Bei offenbarer Untauglichkeit des Bau-
grundes besteht jedoch Warnpflicht. 

Wichtige Hilfe
Als Immobilientreuhänder 
und -makler weiß ich, wie 
wichtig es ist, nicht nur bei 
der Abwicklung von Kauf-
geschäften, sondern speziell 
auch vor dem Abschluss von 
Mietverträgen kompetente 
anwaltliche Hilfe in An-
spruch zu nehmen, so Mag. 
Markus Drissner, Immobili-
entreuhänder in Bregenz.

Lohnfortzahlung
Ein Dienstnehmer, der auf-
grund des Verschuldens 
eines anderen Verkehrsteil-
nehmers verletzt wird, hat 
vorerst Anspruch gegen 
seinen Arbeitgeber auf  Ent-
geltfortzahlung. Der hat je-
doch das Recht auf  Regress 
der geleisteten Entgeltfort-
zahlung gegen den schuldi-
gen Unfallsverursacher. 

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Neues zum WohnungseigentumA B C  des Rechts

Registrierung einer 
Patientenverfügung

Was nützt die beste Patientenverfügung, 
wenn der Patient nicht mehr in der Lage ist, sich 
zu äußern und die Krankenanstalt nichts von 
einer Patientenverfügung des eingelieferten 
Patienten weiß. Die österreichischen Rechts-
anwälte haben daher ein Patientenverfügungs-
register eingeführt. Nunmehr können alle ös-
terreichischen Krankenanstalten auf  kurzem 
elektronischem Weg beim Register abfragen, 
ob für den Patienten eine Verfügung errichtet 
wurde und wo sie sich befindet. Ist diese zum 
Beispiel beim Rechtsanwalt hinterlegt, so wird 
dieser die Verfügung umgehend der behandeln-
den Krankenanstalt übermitteln. Durch dieses 
Patientenverfügungsregister der österreichi-
schen Rechtsanwälte ist sohin gesichert, dass 
die Krankenanstalten auch tatsächlich Kennt-
nis vom Vorliegen einer Patientenverfügung 
erlangen können.

■ Sie beabsichtigen,  
mit Ihrem Partner eine 
Eigentumswohnung zu 
erwerben?  

Wissen Sie auch, welche 
Konsequenzen dies im Todes-
falle eines Partners mit sich 
bringen kann? 

Die Begründung einer Ehe 
ist für den gemeinsamen Er-
werb einer Eigentumswoh-
nung nicht mehr erforderlich. 

Auch Lebensgefährten steht 
die Möglichkeit zum Erwerb 
von gemeinsamem Wohnungs-
eigentum offen. Dies gilt genau-
so für nicht in Lebensgemein-
schaft stehende Personen. 

Tod des Partners
Beim Tod eines Partners 

geht dessen Anteil am gemein-
samen Wohnungseigentum 
von Gesetzes wegen unmittel-
bar in das Eigentum des über-
lebenden Partners über. Dafür 
ist der Verlassenschaft je nach 
Verwandtschaftsverhältnis 
die Hälfte des Verkehrswerts 
des Anteils oder auch weniger 
zu bezahlen. Der überlebende 
Partner kann auf  den Eigen-
tumsübergang verzichten oder 
gemeinsam mit den Erben des 
Verstorbenen unter Zustim-

Eine umfassende Rechtsberatung schützt vor unangenehmen Überraschungen.         (Foto: VN)

mung allfälliger Pflichtteilsbe-
rechtigter eine Vereinbarung 
schließen, aufgrund derer der 
Anteil des Verstorbenen einer 
anderen Person zukommt. Im 
Fall des Verzichts auf  den 
Eigentumsübergang hat das 
Verlassenschaftsgericht den 
Anteil zu versteigern. 

Zur Zahlungspflicht
Durch letztwillige Verfü-

gung oder Schenkung auf  
den Todesfall kann die fi-
nanziell oft stark belastende 
Zahlungspflicht des überle-

benden Partners nunmehr 
ausgeschlossen werden. Der 
überlebende Partner erwirbt 
den Anteil dann ohne Aus-
gleichszahlung. 

Die Partner können zudem 
durch eine schriftlich ge-
schlossene Vereinbarung be-
stimmen, dass der Anteil des 
Verstorbenen am Wohnungs-
eigentum auf  eine andere Per-
son übergehen soll. 

Auch geschiedenen Ehegat-
ten ist es möglich, ihre Eigen-
tümerpartnerschaft aufrecht 
zu erhalten. Wenn ein geschie-

dener Ehegatte aber mit dem 
Übergang seines Anteils im To-
desfalle auf  den anderen nicht
einverstanden ist, so muss er
die Eigentümerpartnerschaft
zu Lebzeiten auflösen oder mit
dem geschiedenen Partner ei-
ne abweichende Vereinbarung
schließen. 

Eine umfassende Rechtsbe-
ratung ist im Falle von gemein-
samem Wohnungseigentum
unbedingt erforderlich, damit
ungewollte Rechtswirkungen
rechtzeitig verhindert werden
können.

I H R E  S P E Z I A L I S T E N  I N  S A C H E N  R E C H T :  V O R A R L B E R G E R  R E C H T S A N W Ä L T E  S T E L L E N  S I C H  V O R

„Seit 1. Oktober 2006 
sind Gesetzesände-
rungen, die auch das 
Wohnungseigentum 
betreffen, in Kraft !“

DR. ANITA EINSLE, 
RA IN BREGENZ 


